
  

 
 

 

Bewertungskriterien im zwei- bzw. dreistündigen Unterricht in der Oberstufe (Q-Phase) 

(gemäß § 9 OAVO 2025) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

zu Beginn des Schulhalbjahres möchte ich Sie/Euch über die Bewertungskriterien im Unterricht informieren. 

1. Bewertungsanteile und Grundlage der Leistungsbewertung 

Bereich  
Anteil an der 
Gesamtnote 

Kontinuierliche 
Mitarbeit 

Mögliche Inhalte (gemäß § 9 (2) OAVO 2025): 

• Mitarbeit im Unterricht, 

• Versuchsbeschreibungen und -auswertungen, 

• Protokolle,  

• Präsentationen, Hausaufgaben,  

• Referate,  

• … 

Etwa zwei 
Drittel 

Schriftlicher 
Leistungsnachweis 

Eine Klausur pro Kurshalbjahr  
Etwa ein 
Drittel 

Ausnahmen  Darstellendes Spiel und Sport: siehe gesonderte Information durch die Lehrkraft 

 

2. Weitere Hinweise:  

➢ In jedem Schulhalbjahr wird eine Klausur geschrieben.  

➢ Die Klausur bezieht sich auf die Themenfelder des Kerncurriculums und berücksichtigt alle drei 

Anforderungsbereiche (gemäß § 25 (4) OAVO 2025). 

➢ Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt in der Regel 90 Minuten.  

➢ Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler den Leistungsnachweis aus von ihr oder ihm nicht zu 

vertretenden Gründen, ist der versäumte Leistungsnachweis nachzuholen. Dieser ist mit in der Regel 

veränderter Aufgabenstellung nachträglich anzufertigen.  

➢ Ein Leistungsnachweis, welche die Schülerin oder der Schüler aus von ihr oder ihm zu vertretenden 

Gründen versäumt, wird mit null Punkten bewertet. 

➢ Ist mehr als die Hälfte der Klausuren in einem Kurs mit weniger als fünf Punkten bewertet worden, so ist 

der Leistungsnachweis einmal zu wiederholen. Hat eine Schülerin oder ein Schüler bei der Wiederholung 

eine niedrigere Punktzahl als im ersten Durchgang erreicht, wird die höhere Punktzahl bei der 

Leistungsbewertung übernommen.  

➢ Fünf Punkte gelten dabei als ausreichend bzw. bestanden. 

➢ Bewertet wird nach dem offiziellen Punktesystem und den Anlagen zu § 9 OAVO 2025 (Fehlerindices). 

 

Bei Fragen zur Bewertung könnt Ihr/können Sie sich jederzeit an die Fachlehrkraft wenden. 

 

 


